
Stadt Neumünster
Fachbereich V
Technisches Betriebszentrum, 70.1

Recyclinghof der
Stadt Neumünster:

12.07.2005/MW

Erläuterungen zu Anlage 1

Nr. Höhe der Abw. Vorteil für Begründung

1 -38.441 TBZ nur zusätzlicher Personalbedarf zur Erweiterung der Öffnungszeiten; 1 Person inkl. Reserve

2 45.945 SWN höhere Kosten des TBZ durch notwendige Transporte zu den Entsorgungsanlagen

3 12.444 SWN höhere Kosten des TBZ durch Umsatzsteueraufschlag bei Entsorgungspreisen

4 -35.709 TBZ geringere Abschreibungen durch einfachere Ausstattung des Recyclinghofes

5 -9.705 TBZ geringere kalkulatorische Zinsen durch geringere Anschaffungswerte der Ausstattung

6 -15.597 TBZ keine gesellschaftsrechtlich bedingten Steuern, keine separaten Versicherungen

7 -10.047 TBZ Entstehung der Kosten muss von SWN Entsorgung erklärt werden

8 39.257 TBZ Berücksichtigung von Erlösen für teuer zu entsorgende Sonderabfälle aus Gewerbe

9 3.959 TBZ geringfügig höhere Erlöse durch volumenbezogenen Pauschalpreis

10 2.139 TBZ dito.

11 1.808 TBZ pauschale Annahme von Verkaufserlösen für PPK-Abfälle und Altmetall aus E-Geräte-Annahme
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